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'v Die Abg.E ib e g ger und Genossen haben am lO.Juni in eine~ Anfl:'ag-e 
d.a1"'~ut hia1~w1esen, d,EJ,SS im Verlaufe eines Stra.fprozesses wegen Dev1senvergehe~ 
die Einsieh.tna.hJne in gewisse Belege von der National,bank angefordert wo:rden sei 
und da.ss dia Nationalbank nicht in der Lage gewesen wäre, diese Belege dem 
Gericht vorzulegen. Sie fragten beim Finanzminister an, ob er bereit sei, bei 
der Wationalbank eine Untersuchung zu veranlassen, um festzustellen, wie eS 
möal$ch. ist, dal W1 ohtige buchhaJ. terische Belege una.uffindbar ~ind, u,nd ob er 
'Ve~e1 t fIIei, dem Na.tiollalrat das Ergelmis dieser Untersllchung bekanntzuErebfit~ 

In :Beantwortung dieser Anfrage teilt ;SundeSlllinister für Finanzen 
Dr.X a. mit, z folgendes mit: . . 

Zahlungen aus dem Ausland nach Österreioh erfolgen nur dann aus­
schliess110h Uber die Oesterreichisohe Nationalbank, wenn mit dem Staat, ~ 
welchem der Transfer erfolgt, ein ZahlungsUbereinkommen gemä~s § 19 des 
J)evisengeset55E1s vom 25.Juli 1946, welohes andere Zahlungsa,rtenaussohliess'b, 
a.bBEI.oh! ossel). ist. Ein derartiges Ubereinkommen besteht nioht mit den 
V •• einigten Staaten. Zahlungen aus diesem Staate können 'daher sowohl über 
die Oesterrei,ehisohe Nationalbank als auch über sonstige .österreichisohe 
Geldinstitute, die in der USA Konten unterhalten, durchgeführt we~den., 
We= eine Uberweisung über ein Geldj,nsti tut erfolgt, dann wird die devisen­
mässige Abrechnung solcher Überweisungen nur global mit der Oesterreichischen 
lfationa,lba.nk vQrgenOmmen. Die Oesterreichische Na.tiona.lbank ist dannnioht 
in der La,ge,ü'bel' einen wie in der Wrage gel.agerten Einzelfall .Auskunft 
zu geben. Die entspreohenden Aufzeiohnungen liegen vielmehr nur bei dem 
die Uberweisung im Inland durohführenden Geldinstitut auf. 

Von der Oesterreichisohen NationaJ.bank gewiss'enhaft durohgefübt"te 

Untersuohungen haben keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, dass Ube~e1sungen 

unc1\~cküberweisungen, die Gegenstand eines 'beim Landesgerioht für Strafsachen 

anhängigen Devis~verfahrens gegen Frau Viktoria. Kr a.s ohi tzer bilden, über die 

N~t1onalbank absewickelt wurden. Dieser Saohverhalt sohafft daher in keiner 

Weise die Grundlage für eine Feststellung, dass "die Oesterrei~h1sche Nat1oruü,. 

bapk VOlll Gerioht bei einer Leiohtfertigkeit und Achtlosigkeit ertappt worden 

.ei" wie sie nur bei ,üblen Geschäftemaohern gebräuohlioh sin!; I" 
Ich muss vielmehr meinem Bedauern darüber Ausdruck verleihen, d~s derartige 

Ansohuldigungen gegen e1ne Stelle. die mit Hohe! tßaufgaben betraut ist., er­

heben we~den, bevor noch das Ergebnis einer blossen Vorfrage (TeChnik des 

JCa.p1~al...-verkebrs m1 t dem ,Ausland) abgewartet worden wäre. Derartige Ver­

dächt1g:ungen sWiä?~loss dem Ansehen des betreffenden Institutes, sondei'n 

überhaupt der ~esa.mten Staatsverwaltung äusserst abträglich. 

Abschliesse~d mus/;! ioh feststellen, da.ss der gesamte Sachverha.lt 

keinen Anlass zur Einleitung einer Untersuchung bietet, I~e es mögli~b 

ist, dass wichtige buohhaJ.teril!lohe Belege unauffindba1" sind". 
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